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Gebührenordnung der IHK Reutlingen 
 
_________________________________________ 
 

Ihr Ansprechpartner bei der IHK Reutlingen 
beantwortet Ihnen gerne weitere Fragen. 
 
Wenden Sie sich bitte an Herrn Detlef Werneck, 
Telefon 0 71 21 / 2 01 - 118 oder 
werneck@reutlingen.ihk.de 

_________________________________________ 
 
 
Die Vollversammlung der Industrie- und Ha n-
delskammer Reutlingen hat am 8. Oktober 1981 
gemäß § 3 Abs. 6 und 7 und § 4 Abs. 2 Ziff. 2 des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts 
der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 
18.12.1956 (BGBI. l, S. 920 ff.), zuletzt geändert 
durch Artikel 95 Nr. 5 des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung vom 14.12.1976 (BGBI. l, S. 
3341), sowie gemäß § 3 des Gesetzes über die 
Industrie- und Handelskammern in Baden-
Württemberg vom 27.1.1958 (GBI. S. 77), geän-
dert durch das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
für Baden-Württemberg vom 12.3.1974 (GBI. S. 
93), folgende Gebührenordnung beschlossen: 
 
§ 1 Gebühren, Auslagen, Vorschüsse 
 
(1) Für die Inanspruchnahme besonderer Anlagen 
und Einrichtungen oder für besondere Tätigkeiten 
erhebt die Kammer, soweit nicht besondere gesetzl i-
che Bestimmungen bestehen, Gebühren nach dem 
Gebührentarif; der Gebührentarif ist Bestandteil der 
Gebührenordnung. 
 
(2) Die Kammer kann zusätzlich vom Gebühren-
schuldner Auslagen ersetzt verlangen, die den übli-
cherweise von der Kammer zu tragenden Verwal-
tungsaufwand überschreiten. 
 
(3) Die Kammer kann vom Gebührens chuldner einen 
angemessenen Vorschuss für die Gebühren und 
Auslagen verlangen.  
 
§ 2 Bemessung der Gebühren 
 
(1) Gebühren sind als feste Sätze oder Rahmensät-
ze zu bestimmen. 
 
(2) Sind für eine Tätigkeit Rahmensätze bestimmt, 
so ist die Gebühr nach Verwaltungsaufwand und 
wirtschaftlichem Wert für den Gebührenschuldner zu 
bemessen. 
 
(3) Für den Fall, dass die beantragte Tätigkeit vom 
Gebührenschuldner nicht voll in Anspruch  
genommen wird, kann die Gebühr entsprechend 
ermäßigt werden. 

 
§ 3 Gebührenschuldner 
 
Gebührenschuldner ist, wer besondere Anlagen und 
Einrichtungen der Kammer benutzt oder gebühren-
pflichtige Tätigkeiten beantragt hat oder in wessen 
Interesse eine solche Tätigkeit vorgenommen wurde. 
Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner. 
 
§ 4 Entstehung des Anpruchs 
 
(1) Der Anspruch auf Gebühren entsteht bei antragsge-
bundenen Tätigkeiten mit Eingang des Antrags, sonst 
mit der Benutzung der Anlage oder Einrichtung oder 
der Durchführung der Tätigkeit. 
 
(2) Der Anspruch auf Erstattung von Auslagen entsteht 
mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages. 
 
(3) Gebühren und Auslagen sind innerhalb der gesetz-
ten Zahlungsfrist zu entrichten. 
 
§ 5 Fälligkeit 
 
Gebühren und Auslagen werden mit ihrer Bekanntgabe 
an den Gebührenschuldnerfällig. 
 
§ 6 Mahnung und Beitreibung 
 
(1) Gebühren, die nicht innerhalb der festgesetzten 
Frist entrichtet worden sind, sind mit einer neuen Zah-
lungsfrist anzumahnen. In der Mahnung ist der Gebüh-
renschuldner auf die Folgen der Nichtzahlung innerhalb 
der neuen Frist hinzuweisen. 
 
(2) Für die Beitreibung von Gebühren gelten die Vor-
schriften des Kommunalabgabengesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 
§ 7 Stundung, Erlass, Niederschlagung 
 
(1) Gebühren und Auslagen können auf Antrag gestun-
det werden, wenn ihre Zahlung mit erheblichen Härten 
für den Gebührenpflichtigen verbunden ist und der 
Gebührenanspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
wird. 
 
(2) Gebühren und Auslagen können auf Antrag im Falle 
einer unbilligen Härte ganz oder teilweise erlassen 
werden. Im Interesse einer gleichmäßigen Behandlung 
aller Kammerzugehörigen ist an den Begriff der unbilli-
gen Härte ein strenger Maßstab anzulegen. 
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(3) Gebühren und Auslagen können niedergeschla-
gen werden, wenn ihre Beitreibung keinen Erfolg 
verspricht oder wenn Aufwand und Kosten der Bei-
treibung in einem Missverhältnis zur Gebühren-
schuld stehen. 
 
§ 8 Verjährung 
 
Für die Verjährung der Gebühren gelten die Vor-
schriften der Abgabenordnung über die Steuern von 
Einkommen und Vermögen entsprechend. 
 
§ 9 Rechtsbehelfe 
 
(1) Gegen den Gebührenbescheid ist der Wider-
spruch nach den Bestimmungen der Verwaltungsge-
richtsordnung gegeben. Über den Widerspruch ent-
scheidet die Kammer. 
 
(2) Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid 
kann innerhalb eines Monats  nach Zugang vor dem 
zuständigen Verwaltungsgericht Klage erhoben 
werden. Die Klage ist gegen die Kammer zu entrich-
ten. 
 
(3) Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide haben 
keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Ziff. 1 
VwGO). 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 
Gebührenordnung und Gebührentarif sind genehmigt 
vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ver-
kehr Baden-Württemberg mit Schreiben vom 5. 
11.1981, Az II 2530.8/2, zuletzt am 26. 1. 1999, 
Az IV 4221.2-8/10. 
 


